
 

 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales 22.02.2022 öffentlich 
vorberatend 

Verwaltungsausschuss 15.03.2022 nicht öffentlich 
beschließend 

 
Maßnahmen gegen Giftköder 
 
Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 29.11.2021 hat die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Vechta 

 
1. das Erstellen eines digitalen Giftköderatlas mit einer Auflistung von registrierten Fällen ausge- 

legter Giftköder 
und 

2. das Erstellen einer Broschüre als Information für das Verhalten im Zusammenhang mit Giftkö- 
dern 

 
durch die Verwaltung beantragt. Die Broschüre soll bei der Stadtverwaltung und ortsansässigen 
Tier- arztpraxen ausgelegt und als digitale Broschüre auf der städtischen Homepage zur Verfügung 
gestellt werden. 

 
Zur Begründung wurde angeführt, dass es in letzter Zeit vermehrt Vorfälle im Zusammenhang mit dem 
Auslegen von Giftködern im Bereich der Stadt Vechta und den umliegenden Orten gegeben habe. 
Durch die vermeintlichen Giftköder sollen Hunde und Katzen vergiftet werden. 

 
Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung: 

 
1. Eine unmittelbare Zuständigkeit der Stadt für derartige Maßnahmen ergibt sich aus dem Ge- 

setz nicht, auch nicht aus dem Gefahrenabwehrrecht. Die Verwaltung der Stadt Vechta ist 
nicht in der Lage, sachgerecht einen digitalen Giftköderatlas zu erstellen und zu pflegen, da 
nicht ohne weiteres festgestellt werden kann, ob sich hinter einer Fundmeldung aus der Be-
völkerung tatsächlich ein Giftköder verbirgt. Die gefundene Substanz müsste labortechnisch 
untersucht werden, um tatsächlich feststellen zu können, ob sie mit Gift versetzt ist. Hierfür 
müsste jeweils ein Labor beauftragt werden, das zum Fundort fährt, den Giftköder fachge-
recht aufnimmt und sodann labortechnisch untersucht. Zwischenzeitlich müsste der Fund 
gesichert werden. Diese Maßnahmen sind personal- und kostenintensiv. Eine Häufung von 
Fehlmeldungen sind zu vermuten, da es sich oftmals nicht um Giftköder, sondern beispiels-
weise nur um ein weggeworfenes Lebensmittel handelt. 

 
2. Das Thema wird bereits bei der hiesigen Polizei als die für die Verfolgung von Straftaten zu- 

ständigen Behörde bearbeitet. Ein besorgter Bürger kann die Funde also bereits bei der Poli- 
zei melden und dort auch Informationen erhalten. 
Die Nachfrage bei dem zuständigen Sachbearbeiter hat folgendes Ergebnis erbracht: Im Zeit- 
raum Februar bis Oktober 2021 sind der Polizei insgesamt neun Funde vermeintlicher Giftkö- 
der bekanntgeworden. In allen Fällen ist eine reisähnliche Substanz gefunden worden. In drei 
Fällen hat die Polizei die Funde kostenpflichtig untersuchen lassen. Das Ergebnis war jeweils 
negativ. Es konnten keine Giftstoffe festgestellt werden. Die Polizei vermutet daher, dass es 
einen Mitbürger gibt, der sich im Bereich der Gebiete Telbraker Moor, Füchtel, Ententeich 
Schweriner Straße und Siebengestirn über abgelegten Hundekot ärgert und mit seinem Vor- 
gehen die Hundehalter in Angst und Schrecken versetzen möchte. Eine tatsächliche Schädi- 
gungsabsicht scheint zum Glück nicht vorhanden zu sein. 
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Aus den Ermittlungen der Polizei kann der Schluss gezogen werden, dass es im Bereich der 
Stadt Vechta tatsächlich derzeit keine Giftköderproblematik gibt. 

 
3. Unter der Homepage www.giftkoeder-radar.com besteht die Möglichkeit der Registrierung und 

Meldung von Funden vermeintlicher Giftköder für jedermann. Giftköder-Radar ist eine Infor- 
mationsplattform für Giftköder in ganz Europa, also auch für Deutschland und das Gebiet der  
Stadt Vechta, die von betroffenen Personen oder Interessierten eigenständig genutzt werden 
kann.  

 
 

 
Aus den vorstehenden Gründen ist aus Sicht der Verwaltung die Stadt Vechta nicht zuständig und eine 
Übernahme dieser Aufgaben ist nicht zielführend. Entsprechende Zielgruppen können sich bestehender 
Strukturen und Angebote bedienen, um entsprechende Ziele zu erreichen. Hierüber könnte die Stadtver-
waltung die entsprechenden ortsansässigen Vereine informieren.  

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: ☐ ja X nein Haushaltsposition  

Gesamtkosten der Maß-
nahme (ohne Folgekosten) 
 
 

Folgekosten 
 
 

Finanzierung 
 
 

Erfolgte Veranschlagung: 

☐ ja mit  

☐ nein 

 
 
 
Beschlussempfehlung: 
„Die Erstellung eines städtischen Giftköder-Atlasses und einer Broschüre wird nicht weiterverfolgt. Die 
entsprechenden ortsansässigen Vereine werden über die bestehenden Möglichkeiten informiert.“ 

 
 
 
 
 
Anlagen 
Antrag SPD_Giftköder 

http://www.giftkoeder-radar.com/
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